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I. Zusammenfassung des Postulats 

In einem am 3. Mai 2012 eingereichten und begründeten Postulat verlangen die Grossräte Fritz 

Glauser und Michel Losey, dass eine detaillierte Bestandesaufnahme der Fruchtfolgeflächen (FFF) 

für den Kanton erstellt werde. Sie verlangen, dass die Verteilung der FFF für jede Gemeinde 

erhoben und eine detaillierte Karte dieser Flächen veröffentlicht wird. Die vom Bund festgelegte 

Mindestfläche liegt bei 35 900 ha, die Postulanten fragen nach dem Stand der FFF am 30. Juni 

2012. 

Wie gedenkt der Kanton zu handeln, falls ein Defizit besteht? Wie wird aktuell vorgegangen, wenn 

FFF durch die Revision der Ortsplanungen betroffen sind? Wird eine Kompensation vorgesehen? 

Und falls ja, wie erfolgt die Kompensation? Dies sind die Fragen, welche die Grossräte Glauser und 

Losey dem Staatsrat stellen. 

 

II. Antwort des Staatsrats 

Der vom Bund im Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF) für den Kanton Freiburg vorgeschriebene 

Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen beträgt 35 900 ha. Ein Inventar der FFF wurde 1987 erstellt 

und auf Karten im Massstab 1:25 000 erfasst. Der Kanton Freiburg zählte am 31. Dezember 1994 

rund 36 150 ha FFF. Die Revision des kantonalen Richtplans (2002) ermöglichte eine Nachführung 

und die elektronische Erfassung des Inventars der Landwirtschaftsflächen. Im Mai 2002 betrug die 

Fruchtfolgefläche im Kanton 35 816 ha. Trotz dieses leichten Defizits sah der kantonale Richtplan 

bis heute nicht vor, die FFF-Verluste zu kompensieren. Derzeit liegt die Fruchtfolgefläche im 

Kanton zwischen 35 500 und 35 600 ha. 

Um besser auf die Fragen der Grossräte eingehen zu können, ist der Staatsrat bereit, einen 

fundierten Bericht zur Frage der FFF zu verfassen. Die Kriterien zur Ausscheidung der 

Fruchtfolgeflächen sind bekannt und werden angewendet. Die digitale Kartographie der FFF des 

Kantons liefert alle nützlichen Informationen. Die Fragen betreffend die bestehenden und 

umzusetzenden Mittel zur Begrenzung des weiteren Verbrauchs an FFF haben hingegen eine 

politische Bedeutung, die im Detail analysiert werden soll. 

Der Staatsrat beantragt Ihnen daher, dieses Postulat anzunehmen. 
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